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Gesucht: ein Gruppenbild Grau

Dıie gesellschaftlich relevanten Kräfte un die Rundfunkkontrolle

In der Diskussion über die Kontrolle des Rundfunks un: den Einfluß 1mM Rundfunk
zibt einen Antı-Parteien-Affekt, ıne die politischen Parteıen gerichtete Par-
teilichkeit. Unstreıtıg haben die Parteıen 1n ihrer Rundfunkpolitik schwer un häufig
gesündiıgt. Beispiele dafür sınd allgemein bekannt. Die Parteıen selbst haben 1e] dazu
getan, den Aftekt nähren.

Das Stich- un Reızwort Aftekt oll nıcht die Bemühungen abqualifizieren, WI1ssen-
schaftlich untersuchen un gerichtlich prüfen lassen, ob ıne reın parteipolitische
Zusammensetzung der Aufsichtsgremien VO  - Rundfunkanstalten verfassungskonform
1st Miıt Affekt hat auch nıchts .zu CUu. WEn Gruppen, deren Relevan-z allgemeın
anerkannt 1St, versuchen, iıhre Aufnahme iın Rundfunkgremien durchzusetzen.

Be1 diesen Bemühungen MU: jedoch sorgfältig daraut geachtet werden, daß die be-
rechtigte Kritik rundfunkpolitischem Fehlverhalten politischer Parteien nıcht dazu
führt, die Komplikationen und Getfahren gering einzuschätzen, die sıch aus der Kon-
trolle des Rundtunks durch andere Gruppen ergeben könnten. Fıne Reihe der
jetzt beklagten Mifßstände ISt den Parteien nıcht deshalb zuzuschreiben, weıl S1€e Par-
telen sınd. Es kommt auf die Handhabung VO  w Einflufß un Kontrolle A nıcht allein
darauf, WeI s1e handhabt

Zweck dieses Aufsatzes 1St nıcht, dafür plädieren, da{ß eıne eın parteipolitische
Kontrolle, sS$1€e 1im Rundfunk besteht, unbedingt beibehalten werde. Gewarnt WEeEeTI -

den mu{fßß jedoch VOL der pauschalen Verurteilung der Rolle der Parteıen ın der und-
tunkpolitik un VOTI der pauschalen Verherrlichung der Rundfunkpolitik anderer
Gruppen Vor ein1ıger eıt Wr 1n Deutschland üblıch, politische Ziele als unpolitisch
auszugeben, S1e besser durchsetzen können. Wer verfuhr, spekulierte autf die
Abneigung der Oftentlichkeit das Politische. Gegenwärtig kann mi1ıt breiter Zu-
stımmung rechnen, WeI den Einflufß der Parteıen 1m Rundfunk Felde zieht.
Die Teilnehmer diesem Feldzug rnüssen sıch jedoch fragen lassen un: ıhre Motiıve
daraufhin prüfen lassen, ob S1e den Parteieneinflu{fß für die Allgemeinheit oder
lediglich tfür den eigenen Einfluß eintreten.
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Sınd die Aufsichtsgremien genügend pluralistisch?
Der Rundfunk mu{fß pluralistisch un: staatsfrei organısıert sSein. Darüber esteht

allzemeine Übereinstimmung. Die Meınungen gehen auseinander bei der Beurteilung
der rage, ob die gegenwärtige Rundfunkorganisation 1ın den Aufsiıchtsgremien überall
genügend pluralistisch ISt. Das Bundesverfassungsgericht hatte 1M Fernsehurteil VO
28 Februar 1961 testgestellt, die kollegialen Organe der Rundfunkanstalten seı1en
„taktisch 1n ANSCMESSCHEM Verhältnis Aus Repräsentanten aller bedeutsamen polıtı-
schen, weltanschaulichen un gesellschaftlichen Gruppen ZUSAMMENZESECTIZLT; s1e haben
dıe Macht, die für die Programmgestaltung maßgeblich oder mıtentscheidenden Kräfte
darauf kontrollieren und dahin korrigieren, da{fß den 1m Gesetz SCENANNTLEN
Grundsätzen für 1ne ANSCMESSCN anteilige Heranziehung aller Rundfunk nteres-
sıerten Genüge wird“.

Der Göttinger Staatsrechtler Christian Starck sıeht 1n dieser Sentenz ıne SIn diesem
Zusammenhang unnötige verfassungsrechtliche Rechtfertigung der faktischen Verhält-
nısse“1. Er erinnert den Argumentationszusammenhang, 1n dem diese Aussage SCc-
macht wurde: „Das Gericht wollte dıe inkrimiınierte Fernseh-GmbH die damals
un heute noch bestehende öftentlich-rechtliche Rundfunkorganisation ın möglıchst
helles Licht rücken.“

Im Mehrwertsteuerurteil VO Jul: 1971 äaußerte sıch das Bundesverfassungs-
gericht vorsichtiger: „Hınsıchtlich der UOrgane der Anstalten enthalten die Landes-
SESETZE Bestiımmungen, die eine weitgehende Beteiligung un: Mitwirkung aller gesell-
schaftlich relevanten Kräfte gewährleisten sollen.“ Außerdem stellte das Gericht fest:
„  1e€ Regelung des Rundfunkwesens in den Ländergesetzen verwirklicht die 1mM Fern-
sehurteij]l Aaus Art entwickelten Grundsätze.“ iıne Rechtfertigung der faktischen
Zusammensetzung der Rundfunkgremien enthalten diese Aussagen des Bundesverfas-
sungsgerichts nach Starcks Auffassung nıcht. Gleichwohl 1St fragen, ob der Ausdruck
„verwirklıcht“ 1Ur die abstrakte oder auch die konkrete Realisierung der Grundsätze
AauSs dem Fernsehurteil] umtaßt.

In der Folgezeit mehrten sıch Stimmen, die die faktische Zusammensetzung des
Rundtfunkrats un des Verwaltungsrats beim Norddeutschen un beim Westdeutschen
Rundfunk nıcht mehr 1mM Einklang sahen MILt dem Gebot AausSs dem Leıtsatz des
Fernsehurteils: „Art ordert Gesetze, durch die die Veranstalter VO  w Rundfunk-
darbietungen organısıert werden, dafß alle 1n Betracht kommenden Kräfte ın iıhren
Organen Einflufß haben und 1mM Gesamtprogramm Wort kommen können.“ Wenn,

wurde argumentiert, die Gesetze die Verwirklichung der Grundsätze des Fernseh-
urteıls gESTALLEN, nämlıch, daß 1n den Organen „alle 1n Betracht kommenden Kräfte“
un nıcht LLUTLF die politischen Parteıen Einflufß haben, dann musse diese VO Gesetz
gegebene Möglichkeit auch ausgefüllt werden.

Starck, Rundfunkfreiheit als Organısationsproblem. Zur Zusammensetzung der Rundfunkgremien
(Tübingen
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Der Beauftragte der katholischen Kırche beim Norddeutschen Rundfunk, Heınz
Hınse 5 ]; teilte 1n einem Interview mıt der Katholischen NachrichtenagenturOktober mıt SIN der katholischen Kırche, SCHNAUECr 1m Bıstum Osnabrück,wurde 1n diesen Tagen eın Juristisches Gutachten angefordert, das die Möglichkeiteneiner solchen Klage (d einer Klage beim Bundesverfassungsgericht. Ver£.)den NDR-Staatsvertrag überprüfen soll.“ Es gehe 1in erster Linıie darum, die Vertretungaller gesellschaftlichen Gruppen in den NDR-Aufsichtsgremien aut rechtlichem Wegerreichen (als dieser Beitrag geschrieben wurde, lag das Gutachten noch nıcht vor). Er-
wagungen iın dieser Rıchtung gebe seit langem auch bei der evangeliıschen Kırche
Pastor Waldemar Wilken, Vertreter der evangelıschen Kırche 1mM Programmbeıirat des
NDR, schrieh 1m Januar 1974 „ Vertreter der evangelıschen Kirche un auch die (Ge-
werkschaften sınd bereit, sıch einem eventuellen Prozef(ß anzuschließen.“

Im Vergleich Z Norddeutschen un ZUuU Westdeutschen Rundfunk, bei denen
Rundfunkrat un Verwaltungsrat ausschließlich parteıpolitisch besetzt und die übrigengesellschaftlich relevanten Kräfte lediglich 1mM Programmbeirat vertreten sınd, der den
Intendanten nıcht kontrolliert, sondern berät, wırd häufig die „ständische“ Zusammen-
SCETZUNg der remıen 1n den süddeutschen Anstalten als vorbildlich hingestellt. S50
erklärte der Intendant des Süddeutschen Rundfunks un gegenwärtige ARD-Vorsit-
zende, Protfessor Bausch, in eiınem Interview MmMi1ıt der „Stuttgarter Zeitung“ 23 März
1974 „Die Zusammensetzung der Gremien bei NDR un WDR 1St ine atente (ze-
tahr für die Unabhängigkeit des Rundfunks, weıl die politischen Parteıien un icht
die gesellschaftlich relevanten Gruppen den Intendanten wählen un die Kontrolle
ausüben Die relative Unabhängigkeit des Rundtfunks VO Staat, also VO  e} Regıie-
rung oder Parlament:, 1St jedoch 1n Süddeutschland besser gesichert als be1 den beiden
gyrößten Sendeanstalten 1mM Norden.“ Wenn die Äußerungen Bauschs VO Interviewer
richtig wıedergegeben wurden, dann sınd S1e insofern bemerkenswert, als © davon
gesprochen hat, daß dort „die politischen Parteien“, 1er „die gesellschaftlich relevan-
ten Gruppen den Intendanten wählen.

eiım Norddeutschen Rundfunk wırd der Intendant VO Verwaltungsrat gewählt
un VO Rundfunkrat bestätigt. eım Süddeutschen Rundfunk obliegt nach der Sat-
ZUNg die Berufung des Intendanten dem Rundtfunkrat. Im Zusammenhang MmMI1t der
verzögerten Intendantenwahl beim NDR WAar den Miıtgliedern des Verwaltungsrats
vorgeworfen worden, S1e hätten auf Grund VO  = Beschlüssen ıhrer Parteivorstände
handelt: insofern hätten iın Hamburg tatsächlich „die Partejien“ un nıcht die Gremien
den Intendanten gewählt. Wenn 1N Stuttgart „die gesellschaftlich relevanten Gruppen
den Intendanten wählen, obwohl der Rundfunkrat des SDR nach der Satzung „die
Vertretung der Oftentlichkeit autf dem Gebiet des Rundfunks“ 1St, seine Miıtglieder
also als Vertreter der OÖftentlichkeit un: nıcht als Vertreter der s1e entsendenden Orga-

Funk-Korrespondenz Nr 41 VO: 1 10 1973
Blickpunkt Kırche (Hamburger Informationen), Januar 1974

365



Dietrich Schwarzkopf

nısatıonen handeln haben, dann müßten das süddeutsche Vorbild die glei-
chen Vorwürte erhoben werden WI1e 1n Hamburg. Die „relative Unabhängigkeit“ des
Rundfunks ware dann NUur insofern besser gesichert, als nıcht Zzwel Parteıen, sondern
zahlreiche gesellschaftlich relevante Kräfte entscheiden.

Franz Wördemann, früherer Chefredakteur des WDR-Fernsehens und heute Chef-
redakteur des „Münchner Merkur“;, kommentierte 1M Organ des Bundesverbands der
Zeitungsverleger „Die Zeıtung“ 4 die VO  e} den drei Fraktionen des Düsseldorfer Land-
tags geplante Novellierung des nordrhein-westfälischen Rundfunkgesetzes, die dem
Landesrechnungshof verstärkte Befugnisse gegenüber dem verschaffen soll, W1€e
tolgt „Bleibt die rage, ob nıcht die verfassungsgerichtliche Klärung der Parteienkom-

angezeigt 1St. meıne, diese Klärung se1 Jetzt erforderlich. Wobei denn auch
testzustellen S  wäre, ob die Vorschrift des Karlsruher Fernsehurteils VO  e} 1961 hinsicht-
lıch der Vertretung der ‚relevanten ruppen der Gesellscha f} 1n den Aufsichtsgremien
vieler Anstalten nıcht längst VO  ; den Parteijen unterlaufen wurde. Dem Düsseldorfer
Landtag tate jedenfalls eın Blick 1n die süddeutsche Rundfunklandschaft Zzut Sotern
elNnes ungetrübten Blickes fähig 1St Das 1St freiliıch bezweifeln.“

Was siınd „gesellschaftlıch relevante Kräfte“?

Nehmen WIr einmal d die Landesparlamente VO  ’ Nordrhein-Westfalen für den
Westdeutschen Rundfunk SOWI1e VO  ; Hamburg, Nıedersachsen un Schleswig-Holstein
für den Norddeutschen Rundfunk gingen ob VO Blick nach Süddeutschland InSpl1-
riert oder VO Bundesverfassungsgericht dazu verpflichtet daran, das Gesetz über
den Westdeutschen Rundtunk un den Staatsvertrag über den Norddeutschen und-
funk MIt dem Ziel novellieren, anderen gesellschaftlich relevanten Kräften als den
Parteien yrößeren Einflufß 1n den Aufsichtsgremien verschaften. Die Oftentlichkeit
würde 7zunächst fragen: Wer entscheidet über die Relevanz? Dıie Antwort 1St leicht
geben: der Gesetzgeber. Sehr 1e] schwieriger beantworten 1St die rage nach den
Krıiıterien der Relevanz.

An erster Stelle 1St iragen: relevant 1n welcher Hiınsıcht, für WEeNNn oder was” Das
Bundesverfassungsgericht spricht 1im Fernsehurteil eiıner Stelle VO  - „gesellschaftlich
relevanten Kräften“, anderer Stelle VO  e} allen „bedeutsamen politischen, weltan-
schaulichen un gesellschaftlichen Gruppen Der 10 Leıtsatz verwendet den Begrift
„alle 1in Betracht kommenden Krätte“. Der Bericht der Kommıissıon ZUr Untersuchung
der rundfunkpolitischen Entwicklung 1mM süudwestdeutschen Raum (Michel-Kommis-
S10N) VO Januar 1970 definiert dıe erforderliche pluralistische Binnenstruktur des
Rundfunks WI1e tolgt AB) iıne Verfassung der leitenden Kollegialorgane, 1in denen
das Spektrum der Gesellschaft in ihrer breiten Streuung ZUr Geltung kommen mu(ß.“

Nachgedruckt 1m Kölner Stadtanzeiger VO' 1974
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Es 1St daher abzustellen auf die gesellschaftliche Relevanz, das heißt auf die Bedeu-
Lung für die Allgemeinheit, un: dort wiederum auf die Bedeutung für 1ne freie Meı-
nungsbildung, „durch die der Bürger erst in den Stand ZESETIZT wiırd, die demokratisch
Jegitimierten Staatsorgane einer kritischen Kontrolle unterwerfen“ ıcht abzu-
stellen 1St auf die Bedeutung der Kräfte un Gruppen für den Rundfunk selbst. Auch
das Ma{iß des Interesses, das Kräfte un: Gruppen dem Rundtunk entgegenbringen,
ann nıcht ıhre gesamtgesellschaftliche Relevanz bestimmen, selbst WEeNN das Bundes-
verfassungsgericht 1im Fernsehurteil einer Stelle VO  w der Heranzıehung „aller
Rundfunk Interessierten“ spricht. Dieser Begrift 1St 1MmM Zusammenhang mi1t der über-
wıegenden Verwendung des Ausdrucks „gesellschaftlich relevant“ sehen.

Ob DU  - „Kräfte“ oder „Gruppen se1ın mussen, deren gyesellschaftliche Relevanz
estimmen 1St, darüber wırd vıe] gestritten. Im Leitsatz des Fernsehurteils 1St.

VO  - „Kräften“ die Rede, 1m Urteilstext selbst werden die Begrifte „Kräfte“ un
„Gruppen“ verwandt, ohne daß erkennbar wird, ob das Gericht ınen Unterschied
machen OE Der Rundfunk oll weder „dem freien Spiel der Kräfte“ noch „Ciner

ausgeliefert werden. Dıie Rıchter Dr Geiger, Dr ınck un Wand sprechen
in ıhrer abweichenden Meınung ZU Mehrwertsteuerurteil folgerichtig VO  w „gesell-
schaftlich relevanten Krätten un: Gruppen“.

Das bisherige Verständnıis VO  w} gesellschaftlıcher Relevanz berücksichtigte VOL allem
drei Aspekte®: S die Organisiertheit (nur organısıerte polıtische un: gesellschaftlıche
Interessen sınd in den remıen vertreten), die Quantıität (nur Gruppen, die zahlen-
mäßig 1Ns Gewicht allen, haben Vertreter 1n den Gremien) un: die Funktion (nur
Gruppen, dıe erkennbar bestimmte politische, wirtschaftlıche, berufliche un andere
gesellschaftliche Aufgabep 1ın der Gesellschaft wahrnehmen, siınd den Gremien VeCeI-

treten) 44

Sodann 1St fragen: Ww1e wırd INnan relevant? Ginge darum, heute die Relevanz
bestimmen, könnte die Antwort NUur lauten: als relevant kann NUrLr beriicksichtigt

werden, WeLr schon ISt. Die Bestimmung der Relevanz durch den Gesetzgeber gleicht
einer Momentaufnahme, die freilich über längere eıt hın Gültigkeit beanspruchen
kann, „weıl die gesellschaftliche Kontrolle des Rundfunks eın quantıtatıves Problem
1St Dıie Entscheidung des Gesetzgebers darüber, welche gesellschaftlıch relevanten
Kräftfte un Gruppen 1in den Rundfunkgremien vertireten seıin sollen, 1St ıne politische
Wertentscheidung, bei der dem Gesetzgeber eın weıter Ermessensspielraum ZUr Ver-
rügung steht. Die Entscheidung verstieße erst das Grundgesetz, wenn die außer-
Sten Ermessensgrenzen überschritten sind. Im Kommentar des ZDF- Justitiars ZU

Staatsvertrag über das Zweıte Deutsche Fernsehen heißt 1n bezug autf die 1n 14

Leibholz, Rechtsgutachten ZUr Staatlıchen Rechtsautsicht ber dıe Programmgestaltung. Schritten-
reihe des 7AD)  E} Heft I:

Langenbucher Mahle, „Umkehrproporz“ un! kommunikative Relevanz. Zur Zusam-S ı Ba i a a E S la S a aa INENSEIZUNG un! Funktion der Rundfunkräte, 1n Publizistik, Heft 4973 39725
Starck,
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geregelte gesellschaftliche Repräsentanz 1m Fernsehrat®8: „Eıne derartige berschrei-
tung dürfte nıcht vorliegen, zumal, verglichen mMi1t der 1n äalteren Rundfunkgesetzen
verankerten Repräsentanz der relevanten Gruppen der pluralistischen Gesellschaft, der
ZDF-Staatsvertrag eine relatıv moderne, weıt aufgefächerte un auch dem heutigen
Verständnis noch entsprechende Auffassung wiedergibt.“

Wıe sähe i1ne solche Momentaufnahme heute Qus” Starck macht 6S sıch e1n-
fach, WEeNN meılint?: „Ehe INa  =) die polıtische Unmöglichkeit beklagt, heutzutage ine
allseits anerkannte Auswahl repraäsentationswürdiger Verbände festzulegen, sollte 98R  }

die überkommene Auswahl anknüpfen un Randkorrekturen vornehmen.“ Dıie
föderalistische Rundtunkstruktur habe den Vorteıl; dafß eventuel]l verschiedene Systeme
gesellschaftlicher Kepräsentanz erprobt werden können.

An welche „überkommene Auswahl“ sollte angeknüpft werden, Wenn darum
Z1InNge, die Gremien VO  3 NDR un pluralistischer besetzen? An die der Pro-
sgrammbeıräte der beiden Anstalten oder eınes der süddeutschen Modelle, die kei-
1NCSWCSS einheitlich sind? Angesıchts der weıtverbreiteten Allergie Rot un
Schwarz wırd gyesucht: eın Gruppenbild der Grauen“; ine Momentaufnahme 1n Grau
zwischen den polarisıerten Posiıtionen VO  3 Rot un Schwarz. Freilich sollen die Partei-
vertiretfer nıcht Sanz Aaus den Gremıien vertrieben werden. Starck 10 meınt, spreche
alles dafür, jeweıils LLUL iınen Vertreter einer Parte1i 1n den jeweiligen Rundfunk- oder
Fernsehrat entsenden.

Eın fürchterliches politisches Gerangel würde der Wertentscheidung des Gesetzgebers
ber die gesellschaftliche Relevanz voraufgehen. Denn die Momentaufnahme 1St schwer

korrigieren. Wwar können sıch über die Jahre erhebliche Verschiebungen 1m gesell-
schaftlichen Kräftebild ergeben. Dann 1St prüfen, ob die Zusammensetzung der Gre-
mıen geändert werden muß ber das 1St LLULP möglıch 1mM Wege der Gesetzesänderung,

se1 denn, eın WDR-Gesetz un eın Staatsvertrag über den NDR sähen,;
ähnlich dem (Gesetz über den Saarländischen Rundfunk, die Möglichkeit VO  . vornher-
ein VOlL, nach einem gewl1ssen Zeitraum Neu bestimmen, welche Gruppen gesellschaft-
iıch relevant sınd.

Privilegierung der relevanten Kräfte?

Das Entstehen un die Anerkennung gesellschaftlich relevanter Gruppen
werden 1U  - aber möglicherweise adurch erschwert, daß die einmal als relevant an

kannten Kräfte un Gruppen privilegiert sind. S1ie siınd insotern priviılegiert, als S1e 1n
den Rundfunkorganen Einfluß haben und 1m Gesamtprogramm Wort kommen. Da-
mi1t können S1e die eıgene Relevanz perpetuueren un das Entstehen Relevanz
behindern. Auf der Anerkennung der Relevanz lıegt e1ın Kommunikationsprivileg.

Fuhr, Kommentar 7AU ZDPF-Staatsvertrag, 116
Ö  Ö 10 Ebd 28
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iıcht VEISESSCH werden darf, daß VO  3 den Kräften, die jetzt 1n die Gremien streben,
einiıge 1m Bereich des „Zu-Worte-Kommens“ 1m Rundfunk bereits priviılegiert sind,
ZU Beispiel dıe Kirchen.

Langenbucher un: Mahle 11 vertreten die These, wWwenn die Kontrolle über den und-
funk VO  e Vertretern ausgeübt werde, die nach den bisherigen Kriıterien der Relevanz
ausgewählt würden, dann werde damit „eın zusätzliches Kommunikationsprivileg
jene verteıilt, die VOT allem 1mM Proze(ß der polıtischen Kommunikation ohnehin
schon kommunikativ Privilegierte sind“ Die organısiıerten gesellschaftlichen un poli-
tischen Interessen „handeln ständig iın institutionalisierten politischen Handlungsräu-
INnen °3 s$1e gut W1e€e automatisch VO  } den Medien beachtet werden und damit
Zugang ZUT öftentlichen Kommunikation finden“ Die These ezieht sıch VOTLT allem auf
die politischen Parteıen, oilt aber auch für andere relevante Gruppen

Diıesem Zustand äflßt sıch reilich kaum entgegenwirken durch die VO  } Langenbucher
und Mahle aufgestellte „Umkehrproporzthese“12, nach der kommunikative Privilegie-
Tung überall da nıcht notwendig 1St, Gruppen Machtsystem teilhaben, anderer-
se1ts kompensierende Privilegierung da erforderlich scheint, der Zugang gefährdet
oder verhindert wiırd: „Die Zugangschance einer Gruppe ZU Rundfunkrat sollte
gekehrt proportional iıhrer Zugangschance ZUur öftentlichen Kommunikation sein.“

1ıne solche Überprivilegierung der Unterprivilegierten ware überaus schwer VeEeTiT-

wirklichen. Die Autoren raumen auch e1ın, daß oftenbleiben müusse, „WI1e sıch diese
Umkehrproporzthese praktisch-politisch operationalisieren 1506“ Kriıterien für die An-
erkennung als Unterprivilegierte müften geschaffen werden, notwendig VO Gesetz-
geber, der den kommunikativ Privilegierten gehört. A den Gruppen mi1t gefähr-
deter oder ohne Zugangschance zählen die Autoren „ausländische Arbeiter, Ite und
andere, nıcht organısıierte, nıcht konfliktfähige, über keine Sanktionsmöglichkeiten Ver-

tügende Gruppen Wollte INan die Armen hinzuzählen, dann käme die groteske
Situation zustande, daß Ar  = leiben müßte, WCTI für den Rundfunk gesellschaftlich rele-
ant bleiben wollte Hıer ware iragen, ob nıcht die Armut gesellschaftlıch relevanter
ISt, als die Armen sind.

Sprecher, gew1issermaßen 1n Geschäftsführung ohne Auftrag, finden gesellschaftlıch
Unterprivilegierte 1m Bereich der kommunikativ Privilegierten be1i den Kirchen, die 1n
Süddeutschland, beim ZDF un bei den Bundesrundfunkanstalten 1n den Autsichts-
gremıen vertireten sınd, 1mM Bereich VO  w NDR un aber zumiındest, W 4S das Z
Worte-Kommen“ angeht, priviılegiert sind. In einem Bericht der evangelischen Ver-
treter 1n den Aufsichtsgremien!? heißt RN „Es xibt einen Konsensus darüber, daß kirch-
iıche Vertreter 1n den Aufsichtsgremien iıhr ngagement ohne Eıgennutz betreiben, das
heißt ‚reden für die, die keine Stimme haben‘.“ Entsprechendes oilt sıcher ftür das kırch-
liche ngagement 1im Bereich des „Zu-Worte-Kommens“.
11 325 12 Ebd 328

Zitiert bei Schmid-Ospach, Verlegenheit der Kontrolleure. Eın Bericht der kirchlichen Vertreter
1n der Rundfunkaufsicht, 1n ! Frankfurter Allgemeine Zeıtung VO' 10 1974
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Wer benennt die Vertreter?

ält INan den gewaltigen gesetzgeberischen Schöpfungsakt einer aktuellen Moment-
autnahme gesellschaftlicher Gruppenrelevanz für möglıch, geht INa  } davon Aaus, dafß
eın „Spektrum der Gesellschaft 1ın ihrer breiten Streuung” VO Gesetzgeber gefunden
un testgestellt werden kann, erg1ibt sıch ıne Reihe komplizierter Fragen. Sollen die
als gesellschaftlıch relevant anerkannten Gruppen die Vertreter, die s1e 1n die und-
funkräte entsenden, selbst estimmen? der sollen S1e den Landesparlamenten mehrere
Vertreter vorschlagen, AUS denen dann das Parlament (nach welchem Verfahren? mi1t
eintacher Mehrheit?) einen auswählt?

Starck meılnt 1 das vielfach praktizierte alleinıge Benennungsrecht der Verbände se1
Aur 1Nsoweıt empfehlen, als die betreffenden Verbände i1ne demokratische innere
Struktur autweisen un damıt sıchergestellt sel, da{fß dıe Auswahl des Verbandsvertre-
ters aut einem breiteren Konsensus der Miıtglieder beruhe. Für die Kirchen sej]en diese
Voraussetzungen möglıcherweise ıcht erforderlich. Demgegenüber vertritt Michael
Schmid-Ospach die Auffassung !5; „Denkbar MU: werden, da{fß nıcht mehr Kırchen-
leitungen, sondern Synoden die Vertreter der Kirchen entsenden.“ In der Zeitschrift
„Der Journalıst“16, dem Organ des Deutschen Journalisten- Verbands, ordert Manfred
Buchwald: „Gruppenvertreter müfßten VO  e} der Mitgliedschaft ihrer entsendenden Or-
ganısatıonen 1n demokratischem Verftfahren gewählt, ZUrTr Rechenschaftslegung verpflich-
LO un nıcht unbeschränkt wıiıederwählbar sSe1iIn. ber WeI oll die Beachtung dieser
Regeln durchsetzen, wer soll iınsbesondere arüber efinden, ob die betreffenden Ver-
bände „eıne demokratische innere Struktur autweisen“? Die Auswahl VO  w} Verbands-
vertretern durch das Parlament könnte diese ZWar VO  e} ıhren Verbänden emanzıpıleren,
würde sS1e aber wahrscheinlich parteipolitisch bedingten Parlamentsentscheidungen
unterwerten.

Polarisierung, Gruppeninteresse, Proporzdenken Getahren auch für die „Grauen“”

Sınd die Gruppenvertreter dann glücklich entsandt oder VO Parlament ausgewählt,
1St iragen, ob s1e nıcht 1M gleichen Maß antällıg für all jene Erscheinungen sınd,

die den Parteivertretern 1n den Rundfunkgremien als negatıVv vorgehalten werden.
Grau 1St kein Stop-Signal für die politische Polarisierung. Findet 1n der (Gesamt-

gesellschaft 1ne politische Polarisierung dann ware dıe Annahme NalV, da{flß s1e
sıch auf die Parteıen beschränkt. S1e ergreift vielmehr alle 1n irgendeiner Weıse

14

15 Schmid-Ospach, „Gesellschaftlich relevante Gruppen mussen demokratisch Jegitimiert se1n. An-
merkungen ZUr gegenwärtigen „ständischen“ Rundfunkaufsicht, 1n * epd/Kirche Uun! Rundfunk Nr.
VO' T4 1973
16 Buchwald, Problematische Rundfunkfreiheit, 1n * Der Journalıist Nr 4/1974
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politikbezogenen Lebensbereiche un damıt naturgemäfßs auch die gesellschaftlich rele-
vanten Gruppen, die eine vorgegebene Polarisierungs-Neigung 1n die ıne oder die
andere Rıchtung haben Das MU: nıcht mehr die gleiche vorgegebene Neigung seıin w1eE E San d a VOT zehn Jahren. Sıcher wiırd na  -} ıcht alle Kiırchenvertreter automatisch als 5Sym-
pathisanten der CDU/GSE einstuten können. Wer bei der Mehrheit der Gewerk-
schaftsvertreter 1ine Polarisierungs-Inklination 1n Rıchtung SPD m  9 TU ihnen
ohl nıcht Unrecht.

„Freundeskreise“, VO  e Parteivertretern 1n den remıen einzelner Anstalten e1in-
gerichtet, haben ihre Anziehungskraft auf sympathisierende Graue bereits erwiliesen.
Denkbar 1St auch, da{fß sıch die Grauen neben den Roten und den Schwarzen den
Gremienmitgliedern als eigene „Fraktion“ konstituieren. Damıt werden S1e ZUuUr Parteı,
W 4s nıcht 1m Sınn ihrer Entsendung ware. Ergreift die Polarisierung die Grauen,
sınd Patt-Sıtuationen SCNAUSO möglıch, als WE die Gremien allein VO  - Parteivertre-
tern besetzt waren. Ob leichter ware, Patt-Sıtuationen überwinden, WCLnN parte1-
polıtisch Orlentierte Gremijenmitglieder jeweıls MIit einer Reihe Von Sgraucn „Koalitions-
partnern” einander gegenüberstehen, müfßte sıch erweısen.

Kommt 1Ur einer teilweisen Polarisierung der Grauen, können Sıtuationen
entstehen, 1n denen die verbleibenden nıcht polarisierten Grauen praktisch die wich-
tigen Entscheidungen allein treften können. Das ann weIlt führen, da{ß iıne Inten-
dantenwahl, bei völliger Polarisierung der übrigen Gremienmitglieder und gleicher
Stärke der beiden ager, VO  e einem einz1gen Grauen abhängt und praktisch dann auch
ıhm allein überlassen werden könnte.

Die tatsächliche Ersetzung des freien Mandats VO  ' Gremienmitgliedern durch ein
ıimperatıves Mandat 1St nıcht 1Ur bei Parteivertretern möglıch. Die innere Verftassung
mancher gesellschaftlich relevanter Gruppen aßt mM  9 da{fß dort wenıger
strıtten 1St als bei den Parteien. Wiährend die Parteıen sıch als Volksparteien verstehen
und VO  a} diesem Selbstverständnis her gehalten sind, eın breites Spektrum von 1n der
Bevölkerung vorhandenen Interessen berücksichtigen un: VELLTGLCH: 1St das Inter-
CSSC, das sonstige gesellschaftlich relevante Gruppen ViCLEFELCHN: me1list viel NS angelegt.
Damıt wırd die Versuchung für die Kepräsentanten dieser Gruppen, auch 1ın den und-
tunkgremien, groß, das Interesse iıhrer Gruppe das Interesse der Allgemeinheit
durchzusetzen. Häufig wırd eın SrTauer Gruppenvertreter 1ın einem Rundfunkgremium
dann besonders un manchmal]l überhaupt erst aktıv, wenn die iıh entsendende
ruppe meınt, durch ine Rundfunksendung sejen ıhre Interessen verletzt worden. Es
yeschieht Sal nıcht selten, da{fß der Betreftende VO  e} seiner Gruppe den Auftrag erhält,
für ıne Wiedergutmachungssendung SOTSCNH, ohne daß diesen Auftrag austühren
könnte. Unter den Grauen sınd die Kirchenvertreter ehesten davor gefelt, reines
Gruppeninteresse VOTL das Interesse der Allgemeinheıit stellen, denn auch das VO  -

ihnen repräsentierte Spektrum 1St cehr breit. In der katholischen Funk-Korrespondenz
17 Janssen, Die Parteien machen sıch ıcht den Staat verdient, wenn s1e den Rundtfunk 1n Besıitz
nehmen, 1n ! Funk-Korrespondenz Nr A VO 1973
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schreibt Herbert Janssen: „Gerade die Kırchen sınd AaUuUSs ıhrem Selbstverständnis heraus
berufen, für eınen Ausgleich 7zwischen konkurrierenden Interessengruppen einzutreten,

dem Postulat der soz1alen Verpflichtung jeder publizistischen Arbeit.“
Der Personal-Proporz, heute VO  S vielen als das Grundübel des Rundtfunks 1n der

Bundesrepublik Deutschland betrachtet, 1St keineswegs 1Ur eın Ziel der polıtischen
Parteijen. Auch sonstige gesellschaftlich relevante Gruppen haben eın ausgepragtes Be-
wußtsein für Rundfunk-Personalpolitik oder beginnen, entwickeln. Ist der
Gruppen-Proporz, zusätzlıch ZU Partei-Proporz und ıh teilweise überlagernd, erst

einmal installıert, sınd erSst einmal ein1ıge Gruppen personell berücksichtigt, dann wächst
die personalpolitische Begehrlichkeit der anderen lawınengleich. In Rundfunkanstal-
teNnN, deren Sendegebiet mehrere Länder oder eın zroßes Land umfaßt, könnte noch eın
VO  o der landsmannschaftlichen Gliederung des Sendegebiets bestimmter Personal-Pro-
POIZ hinzukommen, dafß dann drei Ebenen des Proporzes entstünden, MmMIiIt der Mög-
ichkeit interessanter personalpolitischer Kompensationsgeschäfte un Verschleierungs-
Aktionen.

Selbstdarstellung der ruppen?

In diesem Zusammenhang 1St bedeutsam, W1€e das Verhältnis zwischen 1mM Rundtunk
Einfluß nehmenden gesellschaftlich relevanten Gruppen un den 1mM Rundfunk tätıgen
Journalisten sehen 1St Manfred Jenke18 widerspricht nachdrücklich der 1n der ab-
weichenden Meınung A Mehrwertsteuerurtei] des Bundesverftassungsgerichts VOoONn

den Rıchtern Dr eiger, Dr inck un Wand NS  nen Auffassung, sej]en „dıe
gesellschaftlich relevanten Kräfte und Gruppen als die über Form, Inhalt un Gestal-
tung der Rundfunkdarbietung Bestimmenden anzusehen, denen sıch die Träger
öfftnen haben un: denen S1e dienen haben“

Jenke meıint: 95  1e daraus abgeleiteten Vorstellungen VO der Rundtftunkarbeit siınd
nıcht NUur unhaltbar angesichts der N{} Gesetzgeber für die Rundfunkanstalten formu-
jerten Programmgrundsätze, welche die Anstalten ausdrücklich aut den Dienst der
Allgemeinheit INan kann auch en  E Gesamtgesellschaft un eben nıcht aut den
Dıiıenst einem Bündel VO  S, Teilinteressen verpflichten, S1e stehen auch 1mM Widerspruch

dem 1961 bereits ftormulierten un 1971 VO  w der Mehrheit der Verfassungsrichter
bestätigten Grundsatz VO  ’ der institutionellen Aufgabe un: Funktion des Rundtfunks
1n der Gesellschaft.“ Der Autor ezieht sıch auf die Aussage AausSs dem Fernsehurteil:
ADer Rundfunk 1St mehr als LLUL ‚Medium‘ der öftentlichen Meinungsbildung; 1St
eın emınenter ‚Faktor der öftentlichen Meinungsbildung“, SOWl1e autf den Leıtsatz

erfüllen ınedes Mehrwertsteuerurteıls, worın A heißt „Die Rundtfunkanstalten
integrierende Funktion für das Staatsganze.“
18 Jenke, Gruppen Uun: Programme. Rundtunk als Forum herrschaftsfreier Kommunikation, 1n !
Rundfunk als machttreier Raum. Zum Verhältnis VON Rundfunkanstalten un: Gesellschaft. medium Do-
kumentation Band (Frankfurt
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Aus der beschriebenen un definierten gesellschaftlichen Funktion des Rundtunks
leitet der Autor die These ab „Aufsichtsgremien VOonNn Rundtunkanstalten haben ıcht
dıe Miıtbestimmung gesellschaftlicher Gruppen bei der Gestaltung des Rundfunkpro-
STaMMS ZU Inhalt, sondern nehmen die Funktion einer Mißbrauchsaufsicht der (53e2
samtgesellschaft über dieses Programm wahr. Ihre Aufgabe 1St nachzuprüfen, ob dıe
VO Gesetzgeber den Runtunkanstalten auferlegten Programmgrundsätze eingehalten
werden. ISt WwWenn die Nachprüfung erg1ibt, dafß Programmgrundsätze verletzt WUuTr-

den, un LLUT INnsOWeIlt, haben die Gremien das Recht ZUuU korrigierenden Eıngriff 1n
die Programmfreiheit.“ Ihre ıntegrierende Funktion für das Staatsganze erfüllen die
Rundtunkanstalten nach Jenkes Meınung nıcht, ındem s$1e der Sélbstdarstellung VO  w

Gruppen un der Förderung VO  . Gruppeninteressen dienen. Der Rundtfunk musse
vielmehr ein „Forum herrschaftsfreier Kommunikation“ se1In.

Gruppenvertreter neıgen häufig ZUE Selbstdarstellung, weıl dann das Gruppen-
interesse reinsten präsentiert werden kann. SO der Bundesverfassungsrichter
Geiger 6./7 Dezember 19772 auf einer Tagung der kırchlichen Vertreter 1n den
Rundfunkgremien Z den Gruppen als „bescheidenes Korrektiv“ festen Raum ZUT

Selbstdarstellung zuzusprechen, un WECNN 1mM Turnus tür jede zehn inuten
Sendezeit waren, 1n der Weıse etwa, da{fß 1mM Monat 74 Gruppen ihren Standort kenn-
zeichnen könnten 1 Eın solches Verfahren würde ZUr völlıgen Parzellierung des Pro-
STAaMmS führen, wenngleich nıcht bestreiten ISt, dafß das „Kästchen“-Prinzip früherer
Hörfunkprogrammstrukturen faktisch eine kontinuijerliche Berücksichtigung VO  w} Grup-
PCH schuf un damıit den Wunsch nach Wahrung des Besitzstands weckte.

Neben der Vorstellung VO Rundtunk als „Forum herrschaftsfreier Kommunika-
tion“ wırd 1n der Literatur der Gedanke vertreten, der Rundfunk musse 1n seiner
Programmgestaltung einen „Chancengleichen, faıren Meiınungsmarkt“ ?® verbürgen.
Dieser Begriff klingt reilich auch nach Selbstdarstellung der Gruppen, die auf dem
Markt ihre Informations- un Meınungsware teilbieten, während Zuhörer und FTAr
schauer durch die „Stände der Stände“ schlendern, das Angebot betrachten, un
die Journalisten die Rolle der Marktpolizei übernehmen, VO  w der Zugangsregelung
bis Zur Beseitigung VO  = Unrat

DMe zrößte Schwierigkeit liegt ohl darın, da{ß nach dem Leıtsatz des Fernseh-
urteıls alle 1n Betracht kommenden Krätte sowohl in den Organen des Rundtunks
Eıinfluß haben als auch 1mM Gesamtprogramm Wort kommen können. Das Gericht
spricht VO  3 „können“, nıcht VO  > „müssen“ oder „sollen“. Einfluß 1n den Urganen
haben heißt doch aber ohl iın ihnen S1ıtz und Stimme haben ruck VO  - außen,
Beschwerden, Petitionen sınd nıcht der Einfluß, den das Gericht 1mM Auge hat

Nun steht aber fest, da{fß csehr vıel mehr Kräfte und Gruppen 1MmM Gesamtprogramm
19 „Relevante Gruppen mussen auch selbst Wort kommen.“ 7Zu Überlegungen VO  ] Bundesverfas-
sungsrichter Prot. Dr. Wıill; Geiger, 1ın epd/Kirche un Rundfunk Nr. 45 VO: 13 12 1972,
20 Adolf Arndt, zıtlert nach dem Bericht der Kommissıon ZUrTr Untersuchung der rundfunkpolitischen
Entwicklung 1mM dwestdeutschen Raum (Michel-Kommaission), 203
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Wort kommen können, als bei eftektiver Konstruktion der Rundfunkgremien
Sıtze 1n den Gremien vorhanden sınd. Es wird demnach iımmer gesellschaftlich rele-

Gruppen geben mussen, die 1mM Gesamtprogramm Wort kommen, aber nıcht
Einfluß 1n den Gremien haben Das oilt besonders VO  e Gruppen mit temporarer ele-
Vanz. Sıe mussen damıit zutfrieden se1n, daß s1e Gegenstand der Berichterstattung un
Kommentierung sSiınd. Damıt enttällt auch die Notwendigkeit einer Überprivilegie-
rung der Unterprivilegierten 1n den Gremıien. Das journalistische Selbstverständnis
SOTrgT, W1e eın Blick auf das Programm ze1gt, hinreichend dafür, dafß die Gesellschaft
ıhre Autmerksamkeit VO  o den soz1al Unterprivılegierten und VO  ; den Randgruppen
ıcht abwendet.

Dıiıe Übersicht ze1gt, daß die Probleme, WwW1e S1e gegenwärtig 1n Rundfunkanstalten
bestehen, deren Gremien ach einer weIit verbreiteten Meınung nıcht genügend pluralı-
stisch besetzt sind, durch eın Mehr Pluralismus nıcht notwendig beseitigt werden.
Mehr Pluralismus 1n den Gremien bedeutet nıcht zwangsläufıg mehr Rundfunkfreiheit
und geringere Gefahr VO  - Mißständen. Entscheidend bleibt, wı1e die Mitglieder der
Gremıien ıhre Aufgabe verstehen. Das Selbstverständnis der Gremienmitglieder 1St
nıcht ın erster Linıie davon abhängig, Wer s1e entsendet.
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